
Ablauf Schlichtungsverfahren 

Stand Juli 2023 

Alle eLbs werden über die Möglichkeit 

die Schlichtungsstelle anzurufen 

informiert 

Die Schlichtungsstelle wird durch eLb oder IFK angerufen 

(Meinungsverschiedenheiten bei der Erstellung oder Fortschreibung des 

Kooperationsplans (KP))  

(Tel. 0202 74763803 oder Schlichtungsstelle@jobcenter.wuppertal.de) 

Prüfung, ob die Anfrage 

berechtigt ist (nur 

Meinungsverschieden-

heiten bzgl. des KPs) 

Nicht berechtigt. 

Prozessende, 

Schlichtungsstelle wird 

nicht  aktiv 

Berechtigt. Einladung 

zum Schlichtungstermin 

koordiniert durch 

Beschwerdestelle. Start 

4-Wochen-Frist. 

Schlichtungstermin 

Gemeinsamer 

Lösungsvorschlag 

Kommt nicht zustande. 

Ende des 

Schlichtungsverfahren.  

Kommt zustande.  

Ende des 

Schlichtungsverfahren mit 

Empfehlung der 

Schlichtungsstelle 

Ggf. Umsetzung des strittigen 

Punktes des KP per VA Ggf. Anpassung KP Nichterscheinen/Termin 

kommt nicht zustande. 

Schlichtungsverfahren endet 

nach 4 Wochen 


